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Wien, 10. Oktober 2023
Sehr geehrter Herr Prasident!

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 15937/) vom 10. August 2023 der
Abgeordneten Mario Lindner, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes

mitzuteilen:

Zu 1. bis 5.:

Dem Bundesministerium flr Finanzen (BMF) sind Wertschatzung und Anerkennung sehr
wichtige Werte und so findet sich dies auch in der Strategie des Ressorts wider. In diesem
Sinne ist die Umsetzung des Diversity Managements in der Organisation ein wichtiges
Anliegen und wird die Gleichbehandlung aller Menschen sichergestellt. Das Thema der
LGBTIQ-Gleichstellung ist dabei zwar kein ausdriicklicher Punkt, wird allerdings

selbstverstandlich bei den gesetzten MalRnahmen mitbedacht.
Beispielhaft wird dazu angefiihrt, dass bei den Angaben zur Person in FinanzOnline aktuell
mannlich/weiblich/inter/divers/offen eingebbar sind und auch die Papierformulare im

Zuge der jeweiligen Neuauflage nach diesem Gesichtspunkt gestaltet werden.

Ein weiterer Beitrag dazu erfolgt in der Aus- und Weiterbildung, wo die Thematisierung

der sexuellen Qrientierung in jenen Veranstaltungen im Anlassfall erfolgt, in welchen auch

www.parlament.gv.at

lvon3



2von3

15395/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

das Gleichbehandlungsgebot bzw. Diskriminierungsverbot behandelt werden, so etwa im

Rahmen der Grundausbildung im Basismodul.

Selbstverstandlich findet die Berlicksichtigung auch beziiglich Dienst- und
Ausbildungsverhaltnissen zum Bund beziehungsweise dem BMF statt: Schon bislang
wurde aufgrund des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes dem Gleichbehandlungsgebot
bzw. dem Diskriminierungsverbot in Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung
Rechnung getragen. Das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-GIBG) sieht die
Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehérigkeit, der Religion oder der
Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung (Antidiskriminierung) vor und
postuliert Gleichbehandlungsgebote und Diskriminierungsverbote im Zusammenhang mit

einem Dienst- oder Ausbildungsverhaltnis.

Es handelt sich bei dieser Thematik um ein Querschnittsthema, welches also
selbstverstandlich in allen Zustandigkeitsbereichen des BMF Berlicksichtigung findet.
Dariber hinaus wird auf die nach dem Bundesministeriengesetz normierten

Zustandigkeiten verwiesen.

Zu 6.und 7.:

Die Arbeitsgruppe fir Gleichbehandlungsfragen im Bundesministerium fir Finanzen (BMF)
hat sich gemaR § 29 Abs. 1 Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-GIBG) ausschlieflich mit
allen die Gleichbehandlung von Frauen und Mannern, die Frauenférderung und die
Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehdrigkeit, der Religion oder der
Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung im Ressort betreffenden

Fragen im Sinne des B-GIBG zu befassen.

Das B-GIBG sieht Diskriminierungsverbote einerseits aufgrund des Geschlechts und
andererseits auf Grund der ethnischen Zugehdrigkeit, der Religion oder der
Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung vor. Das B-GIBG spricht in
den Bestimmungen hinsichtlich Diskriminierungsverbote aufgrund des Geschlechts von

der ,,Gleichstellung und Gleichbehandlung von Frauen und Mannern“.

§ 43a BDG sieht Bestimmungen zum achtungsvollen Umgang und die Unterlassung von
diskriminierenden Verhaltensweisen oder Arbeitsbedingungen vor, die Verletzung der

Diskriminierungsverbote stellt eine Dienstpflichtverletzung iSd § 91 BDG dar.
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Der Frauenférderungsplan des BMF, BGBI. Il Nr. 14/2023, sieht als Ziele unter anderem

vor:

e Abbau direkter sowie indirekter Benachteiligungen oder Bevorzugungen aufgrund des

Merkmales ,,Geschlecht” (iSd B-GIBG bezogen auf Frauen und Manner).

e Die Gewahrleistung eines effizienten Schutzes der Wiirde am Arbeitsplatz,

insbesondere das Vorgehen gegen sexuelle Beldstigung am Arbeitsplatz.

e Die aktive Rolle des Finanzressorts, die Gleichbehandlungsthematik in einer

Vorbildfunktion nach auBen zu vertreten und so als Organisation auf das

gesellschaftliche Umfeld positiv zu wirken.

Die Inhalte und Vorgaben des B-GIBG und des Frauenforderungsplanes werden seitens der

Arbeitsgruppe fiir Gleichbehandlungsfragen im Rahmen einschlagiger Tagungen und

Besprechungen vermittelt.

Der Bundesminister:

Dr. Magnus Brunner,

Elektronisch gefertigt

LL.M.

= Bundesministerium
Finanzen

Prifinformation

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der

Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.bmf.gv.at/verifizierung

elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at

Datum/Zeit

2023-10-10T09:57:11+02:00

Unterzeichner

Bundesministerium fiir Finanzen

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr.
Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

874736968

Dokumentenhinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

m

Unterzeichner | Par | ament sdi r ekti on

Datum/Zeit-UTC| 2023- 10- 10T10: 01: 00+02: 00

Prifinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

www.parlament.gv.at

3von3




		2023-10-10T09:57:11+0200
	Bundesministerium für Finanzen
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-10-10T10:01:00+0200
	Parlamentsdirektion




